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Geltungsbereich B - Externe Ausgleichsfläche

Gemeinde Gründau

Am Bürgerzentrum 1

63584 Gründau

Planungsgemeinschaf t

Architektur + Landschaft

Friedrichstraße 35

63450 Hanau am Main

Telefon: (06181) 934216

Telefax: (06181) 934217

Satzung
Bebauungsplan "Lange Rainshohle"

Stand: 07.03.2016

Gemeinde Gründau  Bebauungsplan "Lange Rainshohle" in Lieblos

A. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

2 Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Stellplätze und Garagen sind mit ihren Zufahrten auf der gesamten Grundstücksfläche zulässig (§ 12 Abs. 1 BauNVO).

3 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

3.1 Öffentliche Parkflächen

Die Stellplätze auf den Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung "Öffentliche Parkfläche" sind nicht erforderliche

Parkplätze.

3.2 Verkehrsberuhigter Bereich

Die Stichstraßen im Plangebiet sind als verkehrsberuhigte Bereiche auszuführen. Der Ausbau soll niveaugleich erfolgen und eine

Mischung der Verkehrsträger ermöglichen.

4 Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Die der Versorgung des Baugebietes sowie zur Ableitung von Abwasser dienenden Nebenanlagen sind in allen Baugebieten

ausnahmsweise zulässig (§ 14 Abs. 2 BauNVO).

Ver- und Entsorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen.

5 Grünflächen und Flächen für das Anpflanzen oder mit Bindung/Erhaltung für/von Bepflanzungen (§ 9 Abs.

1 Nr. 15 und 25 BauGB)

5.1 Anpflanzen von Bäumen

Auf jedem privaten Grundstück ist ein einheimischer Laubbaum (1. oder 2. Ordnung oder Obsthoch- oder -halbstamm) in einer

Baumschulgröße StU 20/25 zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen. Bei Baugrundstücken von mehr als 500 m² Grundstücksfläche ist

je weiterer angefangener 500 m² Grundstücksfläche ein weiterer solcher Baum zu pflanzen. Abgehende Bäume sind zu ersetzen.

Die in der Planzeichnung festgesetzten Bäume auf öffentlichen Grundstücken sind in einer Baumschulgröße StU 20/25 mit

Baumdreibock zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen. Es sind einheimische Arten zu verwenden.

Die Standorte sind unverbindlich dargestellt und können in der Ausführung verändert werden.

5.2 Zu erhaltende Bäume

Die in der Planzeichnung festgesetzten zu erhaltenden Bäume sind dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.

Eine begründete Fällung ist nur mit einer Ausnahmegenehmigung zulässig, die bei der Gemeinde zu beantragen ist.

5.3 Flächen zum Anpflanzen (G1)

Die in der Planzeichnung festgesetzten Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  sind mit

heimischen, standortgerechten Hecken/Gebüschen zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten.

5.4 Flächen für die Erhaltung (G2)

Die Flächen zur Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind

entsprechend ihrer jetzigen Gestalt (vgl. floristische Bestandsaufnahme; überwiegend trockene bis frische, basenreiche, voll

entwickelte Gebüsche, Hecken, Säume heimischer Arten mit einzelnen Obstbäumen) dauerhaft zu pflegen und zu entwickeln.

5.5 Grünflächen G3

Die Grünflächen G3 sind grünordnerisch anzulegen. Sichtfelder sind freizuhalten.

5.6 Spielplatz

Die gekennzeichneten Grünflächen sind auf geeigneten Teilflächen als Spielplatz zu gestalten.

6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20

BauGB)

6.1 Einrichtung Baufeld

Zur Vermeidung eines Verbotstatbestands wird folgende Vermeidungsmaßnahme festgesetzt:

Die Einrichtung des Baufeldes hat vom 01.10. bis 28./29.02., außerhalb der gesetzlichen Fristen zur Brut- und Setzzeit,

zu erfolgen.

6.2 Externe Ausgleichsfläche (Geltungsbereich B)

Auf dem Grundstück Flur 42, Flurstück 8, Gemarkung Gründau-Lieblos (2.520 m²) sind 28 hochstämmige Obstbäume

(heimische Sorten) zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen. Die Wiese ist extensiv zu nutzen.

6.3 Ökokontoflächen (Geltungsbereiche C und D)

Die Ökokontoflächen A1, A2 und B sind entsprechend der im Ökokonto eingetragenen durchgeführten Maßnahme

dauerhaft zu erhalten und zu pflegen.

Fläche A1 und B: Umwandlung Acker in Auwald

Fläche A2: Nutzungsverzicht im Wald

7 Flächen zum Schutz vor oder zur Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des

Bundesimmissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

7.1 Aktive Schallschutzmaßnahme

Entlang der Bundesstraße B 457 ist eine Lärmschutzwand in einer Höhe von ca. 4,5 m über Straßenniveau in der im

zeichnerischen Teil festgesetzten Länge (ca. 320 m) zu errichten.

7.2 Passive/bauliche Schallschutzmaßnahmen

In den in der Planzeichnung gekennzeichneten Flächen (Planzeichen "Umgrenzung von Flächen für Nutzungs-

beschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG") werden

folgende Schallschutzmaßnahmen festgesetzt:

Im WA

1

-Gebiet müssen die Fassadenbauteile des 1. Obergeschosses bzw. des Dachgeschosses (d. h. Fenster,

Außenwände und Dachflächen) schutzbedürftiger Räume die Anforderungen an die Luftschalldämmung von

Außenbauteilen nach den Tabellen 8 und 9 der DIN 4109 vom November 1989 – Schallschutz im Hochbau,

Anforderungen und Nachweise – für den Lärmpegelbereich III erfüllen (s. Tabelle unten).

In den WA

2

-, WA

4

- und WA

5

-Gebieten müssen die Fassadenbauteile des 1. Obergeschosses schutzbedürftiger Räume

die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach den Tabellen 8 und 9 der DIN 4109 vom

November 1989 – Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise – für den Lärmpegelbereich III erfüllen und

die Fassadenbauteile des 2. Obergeschosses bzw. Dachgeschosses entsprechend die Anforderungen für den

Lärmpegelbereich IV erfüllen (s. Tabelle unten).

Schlafräume (Schlafzimmer, Kinderzimmer) innerhalb der gekennzeichneten Flächen sollten nach Möglichkeit im

Bereich der lärmabgewandten Ostfassade eingerichtet werden. Für diese Räume sind generell Belüftungseinrichtungen

vorzusehen, die ein Lüften der Räume ohne Öffnen der Fenster ermöglichen (z. B. durch in den Fensterrahmen

integrierte Schalldämmlüfter).  Bei der Berechnung des resultierenden  Schalldämm-Maßes der Außenbauteile ist die

Schalldämmung der Belüftungseinrichtung im Betriebszustand zu berücksichtigen.

Aufgrund der Verkehrslärmimmissionen  durch die B 457 werden diese Lüftungseinrichtungen für alle Schlafräume im

gesamten Plangebiet empfohlen.

1 Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet ( WA

1

  bis WA

5

) § 4 BauNVO

Zulässig sind Wohngebäude, die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften, nicht störende

Handwerksbetriebe sowie Anlagen für kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Nicht zulässig sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes,  sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen,

Gartenbaubetriebe und Tankstellen.

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB)

Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO)

Die maximale Firsthöhe der Gebäude beträgt in den Allgemeinen Wohngebieten WA

1

 7,50 m, in den WA

2

 bis WA

4

 8,50 m und im

WA

5

 10 m.

Als Firsthöhe wird der obere Schnittpunkt von zwei Dachflächen bezeichnet. Bei Flachdächern gilt die Gebäudeoberkante als oberer

Bezugspunkt (s. Skizze unten).

Unterer Bezugspunkt für die Ermittlung der Firsthöhe ist die Oberkante der im Geltungsbereich befindlichen fertig gestellten

Planstraße an der Mitte des Baugrundstücks. Bei Grundstücken, die mit mehreren Seiten an die Planstraße grenzen, gilt der

niedrigste Punkt.

Abb.: Zweigeschossige Gebäudetypen mit Firsthöhe 8,5 m bzw. 10 m

1 Anlegen von Zisternen

Es wird empfohlen, das anfallende Niederschlagswasser über ein getrenntes Leitungssystem in einer Zisterne aufzufangen und auf dem jeweiligen

Grundstück zu verwerten. Das Fassungsvermögen sollte in Abhängigkeit von der Regenauffangfläche (Dachfläche) zwischen 20 - 30 m² projizierte

Dachfläche betragen. Überschüssiges Niederschlagswasser soll dem öffentlichen Kanalnetz zugeführt werden. Die Nutzung des Regenwassers als

Brauchwasser (z. B. Toilettenspülung) wird empfohlen. Dabei ist der Erlass des Hess. Ministeriums für Umwelt, Energie, Jugend Familie und Gesundheit

vom 02.04.1999 zu beachten.

2 Nutzung von Sonnenenergie

Die Installation von Sonnenkollektoren und Solarzellen ist erwünscht. Wohnräume mit großen Fenstern und Terrassen sind nach Süden bis Westen

auszurichten. An der Südfassade sollte der Fensterglasanteil optimal 30 % betragen. Die Hauptfirstrichtung sollte sich in der Ost-West-Richtung

orientieren, um bei einer Nutzung der Solarenergie Vorteile zu erhalten.

3 Luftreinhaltung

Gerüche emittierende Anlagen (z. B. Mülltonnenplätze, Komposthaufen, Lagerplätze, Grillplätze usw.) sind dem Stand der Technik so aufzustellen, zu

errichten und zu betreiben (z. B. Kapselung, Einhausung, Aufstellung entfernt schützenswerter Daueraufenthaltsräume bzw. Daueraufenthaltsplätze),

dass es zu keinen Gesundheitsgefährdungen oder erheblichen Belästigungen im Bereich schützenswerter Daueraufenthaltsräume nach DIN 4109 oder

Daueraufenthaltsflächen kommt.

Geruchsbeladene Abluft der Kochstellen von Speisewirtschaften sind mittels gewerblicher Dunstabzugsanlagen senkrecht über Dach in die freie

Luftströmung abzuführen, sodass es zu keinen Geruchsbeeinträchtigungen im Bereich schützenswerter Daueraufenthaltsflächen und -räume allseitig um

die Emissionsquelle kommt. Abluftschornsteine haben hinsichtlich der Höhe folgende Mindestbedingungen zu erfüllen:

- 3 m über höchsten Dachfirst des eigenen Gebäudekomplexes ohne Deflektorhaube oder 1,5 m mit Deflektorhaube,

- 5 m über Flach- u. Scheddächer ohne Deflektorhaube oder 3 m mit Deflektorhaube,

- mindestens 10 m über Flur.

4 Emissionen

Die Gemeinde Gründau hat Vorkehrungen zum Schutz  vor Umwelteinflüssen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i. V. mit § 50 BImSchG bzw. Minderung

solcher Einwirkungen  zu treffen.

Hessen Mobil übernimmt keinerlei Forderungen hinsichtlich Lärm-, Abgas- und Erschütterungsschutz, auch zu keinem späteren Zeitpunkt.

Luftwärmepumpen, Klimaanlagen, Kühlgeräte, MIniblockheizkraftwerke und vergleichbare lärmemittierende Anlagen sind dem Stand der Technik

aufzustellen und haben entsprechend des Leitfadens für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten der

Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft  für Immissionsschutz (LAI) in Abhängigkeit ihrer Schallleistung folgende Abstände zu schützenswerten

Daueraufenthaltsräumen einzuhalten.

Eine Reduzierung des Abstands kann zugelassen werden, wenn durch Sachverständigengutachten der Nachweis erbracht werden kann, dass unter

Beachtung der Vorbelastung durch die Luft-/Wärmepumpe die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm im Einwirkungsbereich eingehalten werden können.

Stationäre Anlagen, wie z. B. Luftwärmepumpen, dürfen keine ton- und/oder impulsartigen oder tieffrequente Geräusche erzeugen.

Im Plangebiet sind nur gebietsverträgliche Schank- und Speisewirtschaften bis Geräuschstufe II gemäß VDI-Richtlinie 3726 - Schallschutz bei Gaststätten

und Kegelbahnen - zum Zwecke der Versorgung des Gebietes zulässig. Der bauliche Schallschutz der Schank- und Speisewirtschaften hat mindestens

den Erfordernissen der VDI 3726 für Gaststätten der Geräuschstufe II zu genügen.

PKW-Parkplätze von Schank- u. Speisewirtschaften der Geräuschstufe II (Gaststättenbetrieb auch nach 22.00 Uhr) im Plangebiet haben zu Fenstern

schützenswerter Daueraufenthaltsräume einen Mindestabstand von 28 m und Krafträderabstellplätze einen Abstand von 32 m aufzuweisen.

5 Landwirtschaftliche Immissionen

Die mit der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung angrenzender landwirtschaftlicher Betriebsgebäude und Nutzflächen einhergeehden Immissionen (Staub-,

Lärm-, Geruchsimmissionen) sind ortsüblich und entsprechend des Gebotes der gegenseitigen Rücksichtnahme hinzunehmen.

6 Lichtimmissionen

Vor Einbau Sonnenlichtreflektionen verursachender Bauelemente und technischer Anlagen (z. B. verspiegelte Gläser, Photovoltaikanlagen) ist deren

Blendwirkung auf schützenswerte Daueraufenthaltsflächen und -räume nach der "Richtlinie zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen" des

Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI) zu überprüfen.

Ergibt die Prüfung, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch Blendung auftreten können, sind ausreichend dimensionierte Blenden oder andere dem

Stand der Technik entsprechende Schutzmaßnahmen vorzusehen. Kann die Blendwirkung nicht vermieden werden, ist der Einbau blendender Elemente

unzulässig.

Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Licht sind helle, weit reichende künstliche Lichtquellen, Flackerlicht, sowie der Einsatz von

Beleuchtungsanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht unzulässig.

Die Außenbeleuchtung ist energiesparend, streulichtarm und insektenverträglich (UV-armes Lichtspektrum) zu installieren. Die Leuchten müssen

staubdicht und so ausgebildet sein, dass eine Lichteinwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt. Eine direkte Blickverbindung zu Lichtquellen

von benachbarten schutzbedürftigen Daueraufenthaltsräumen aus, ist durch geeignete Lichtpunkthöhe, Neigungswinkel der Leuchten, Reflektoren,

Blenden usw. zu vermeiden.

An öffentlichen Verkehrsflächen sind Natrium-Hochdrucklampen oder LED-Leuchten zu verwenden. Dies gilt auch für die Beleuchtung privater Wege,

wenn sie nach Umfang und Dauer ähnlich der öffentlichen Straßenbeleuchtung betrieben wird. Ansonsten sind im privaten Bereich

Kompaktleuchtstofflampen in Warmtönen einzusetzen, deren Betriebszeit durch Zeitschaltungen soweit wie möglich zu verkürzen ist.

Außenleuchten dürfen nicht direkt vor den Fenstern von schutzbedürftigen Daueraufenthaltsräumen nach DIN 4109, stark reflektierenden Fassaden oder

in Gehölzgruppen angebracht werden.

Für größere Plätze, die gleichmäßig ausgeleuchtet werden sollten, sind Scheinwerfer mit asymmetrischer Lichtverteilung zu verwenden, die oberhalb von

85 ° Ausstrahlungswinkel (zur Vertikalen) kein Licht abgeben.

7 Bodenschutz

Bei Erdarbeiten im Rahmen des vorgesehenen Bauvorhaben ist organoleptisch, d. h. visuell durch Inaugenscheinnahme und durch Prüfung von etwaigen

auffälligen Gerüchen, auf schädliche Bodenveränderungen zu achten. Schädliche Bodenverunreinigungen i. S. d. § 2 Abs. 3 BBodSchG sind

Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den Einzelnen oder die

Allgemeinheit herbeizuführen. Sofern diese festgestellt werden, ist das weitere Vorgehen mit der zuständigen Bodenschutzbehörde, Regierungspräsidium

Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt, Dezernat 41.1 abzustimmen, ggf. sind Sicherheitsvorkehrungen und weitere Untersuchungen zu

veranlassen.

Der bei der Baumaßnahme anfallende Erdaushub/Bauschutt ist gemäß dem Merkblatt "Entsorgung von Bauabfällen" der Regierungspräsidien Darmstadt,

Gießen und Kassel (vom 15. Mai 2009) zu beproben, zu separieren und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.

8 Baumpflanzungen

Beim Anpflanzen von Bäumen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft  für

Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989, insbesondere Abschnitt 3, zu beachten.

9 Klimaschutz

Regenerative Energieträger (Sonne, Wind, Biomasse (z. B. Holz)) sind, wo dieses sinnvoll möglich ist, einzusetzen. Die Dächer der Gebäude sind so

auszurichten, dass auch zu einem späteren Zeitpunkt der Einsatz von Sonnenkolletoren zum Zwecke der Strom- bzw. Warmwassererzeugung möglich

ist.

10 Einsicht in DIN-Vorschriften

Folgende DIN werden bei der Verwaltungsstelle, bei der auch der Bebauungsplan eingesehen werden kann, zu jedermann Einsicht dauerhaft bereit

gehalten:

- DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau: Anforderungen und Nachweise", November 1989

- DIN 18005, Teil 1, "Schallschutz im Städtebau: Grundlagen und Hinweise für die Planung", Juli 2002

D. Hinweise

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 6

des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) geändert worden ist

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 23. Januar 1990

(BGBl. I S. 132) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (PlanzV 90) in der Fassung vom

18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509, 1510 f)

Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2011 (GVBl. I S. 46, 180) zuletzt geändert durch

den Artikel 40 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (GVBl. S.622)

Verfahrensvermerke

Katasterübereinstimmungsvermerk

Die Planzeichnung wurde auf der Datengrundlage des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems  der Hessischen

Verwaltung für Bodenmanagement  und Geoinformation  erstellt. An den zur Verfügung gestellten Daten wurden durch das

Planungsbüro keine inhaltlichen Änderungen vorgenommen.

Aufstellungsbeschluss

Die Aufstellung des Bebauungsplanes  wurde gemäß § 2 (1) BauGB durch Beschluss des Gemeindevorstands  vom 29.07.2013

eingeleitet. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 (1) BauGB am 07.08.2013 ortsüblich bekanntgemacht.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB erfolgte in der Zeit vom 19.08.2013 bis einschließlich 23.09.2013.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden nach § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 13.08.2013 von der

Planung unterrichtet und mit Frist bis zum 23.09.2013 zur Stellungnahme aufgefordert.

Öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden

Nach Prüfung der vorgebrachten Anregungen und Bedenken und Hinweise der Bürger und Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange im Zuge der frühzeitigen Beteiligung gem. §§ 3 (1), 4 (1) BauGB hat der Gemeindevorstand  am 13.10.2015

dem Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung beschlossen.

Mit Schreiben vom 21.10.2015 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB aufgefordert,

parallel zur Offenlage ihre Stellungnahmen bis spätestens 30.11.2015 abzugeben.

Die öffentliche Auslegung des Planentwurfes nach § 3 (2) BauGB, bekannt gemacht am _________  im Gelnhäuser Tageblatt und

am ________ in der Gelnhäuser Neuen Zeitung, erfolgte in der Zeit vom 28.10.2015 bis einschließlich 30.11.2015.

Satzungsbeschluss

Nach Fassung des Beschlusses über die eingegangenen Bedenken und Anregungen hat die Gemeindevertretung  in ihrer Sitzung

am __.__.____ den Bebauungsplan gemäß § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen und der Begründung zugestimmt.

Gründau, den  __________

                                                                                                            Bürgermeister

Ausfertigungsvermerk

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes  - zeichnerischer  und textlicher Teil - mit den hierzu ergangenen

Beschlüssen des Gemeindevorstands  und der Gemeindevertretung  der Gemeinde Gründau übereinstimmen.  Das

Bebauungsplanverfahren wurde nach den gesetzlichen Vorschriften durchgeführt.

Gründau, den  __________

                                                                                                            Bürgermeister

Bekanntmachung/In-Kraft-Treten gem. § 10 (3) BauGB

Der Bebauungsplan wurde ortsüblich bekanntgemacht am __.__.____.

Der Bebauungsplan wurde damit rechtskräftig am __.__.____.

Gründau, den  __________

                                                                                                            Bürgermeister

Genordet, maßstabslos

8 Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)

Die Ausbaumaßnahmen im Bereich der B 457 müssen vor bzw. mit Inbetriebnahme von Gebäuden und baulichen Anlagen

innerhalb des Plangebietes fertiggestellt und für den öffentlichen Verkehr freigegeben sein.

9 Zuordnung der Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich i. S. d. § 1 a Abs. 3 BauGB (§ 9 Abs. 1 a

BauGB)

Das gemäß Kompensationsverordnung vom 1. September 2005 verbleibende Biotopwertdefizit wird über das Ökokonto der

Gemeinde Gründau ausgeglichen. Dabei werden dem Bebauungsplan insgesamt ca. 474.313 Ökokontopunkte, die durch

Umwandlung von Acker in Auwald auf Flächen in der Gemarkung Rothenbergen, Flur 37, Flurstück 26/2 sowie durch

Nutzungsverzicht im Wald in der Gemarkung Hasselroth/Niedermittlau, Flur 1, Flurstück 173/12 erzielt wurden, zugeordnet.

Die Ökokontoflächen A.1 und A.2 werden als Sammelausgleichsflächen allen Erschließungsanlagen und Baugrundstücken im

Geltungsbereich des Bebauungsplans zugeordnet und die Ökokontofläche B dem Antrag auf Ausnahmegenehmigung.

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

1 Meldung von Bodendenkmälern

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und

Fundgegenstände, z. B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste, entdeckt werden können. Diese sind nach § 20 HDSchG unverzüglich

dem Landesamt für Denkmalpflege, Abteilung, Archäologische und Paläontologische Denkmalpflege, oder der Unteren

Denkmalschutzbehörde des Main-Kinzig-Kreises zu melden. Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und

in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 20 Abs. 3 HDSchG). Bei sofortiger Meldung ist in der Regel nicht mit

einer Verzögerung der Bauarbeiten zu rechnen. Es wird gebeten, die mit Erdarbeiten betrauten Personen entsprechend zu belehren

2 Bauverbotszone B 457 (§ 9 Abs. 1 FStrG)

Der Abstand der Baugrenze der Baugebiete zum Fahrbahnrand B 457 beträgt mind. 20 m. Innerhalb dieser Bauverbotszone dürfen

laut § 9 Abs. 1 FStrG in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, Hochbauten jeder

Art sowie bauliche Anlagen, die außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der

Ortsdurchfahrten über Zufahrten oder Zugänge an Bundesstraßen unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen, nicht

errichtet werden. Dies gilt für Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs entsprechend.

Die oberste Landesstraßenbehörde (Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement) kann laut § 9 Abs. 8 FStrG im Einzelfall

Ausnahmen von den Verboten zulassen. Ausnahmen sind bei Hessen Mobil mit Einreichung der entsprechenden begründeten

Unterlagen zu beantragen und unterliegen der Einzelfallprüfung.

3 Meldung von Altablagerungen

Werden im Rahmen von Baumaßnahmen, insbesondere bei Ausschachtungsarbeiten, Bodenkontaminationen und sonstigen

Beeinträchtigungen festgestellt, von denen eine Gefährdung für Mensch und Umwelt ausgehen kann, ist umgehend das

Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Staatl. Umweltamt Frankfurt als technische Fachbehörde, die Gemeindeverwaltung oder

der Abfallwirtschaftsbetrieb des Main-Kinzig-Kreises zu benachrichtigen. Die weitere Vorgehensweise ist dann abzustimmen.

4 Regenwasserbewirtschaftung (§ 55 WHG)

Niederschlagswasser soll grundsätzlich, soweit dies technisch und rechtlich möglich ist, ortsnah versickert, verrieselt oder direkt

oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden.

Ausnahmen hiervon sind zulässig, soweit nachgewiesen wird, dass eine Versickerung auf dem Grundstück nicht möglich ist,

wasserrechtliche oder wasserwirtschaftliche Belange oder sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften entgegenstehen. In diesen

Fällen ist bei der zuständigen Behörde ein Befreiungsantrag zu stellen.

Für die Versickerung ist grundsätzlich eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 WHG erforderlich, zu stellen bei der Wasserbehörde

des Main-Kinzig-Kreises.

5 Wasserschutzgebiet (§ 33 HWG)

Das Plangebiet liegt in der Schutzzone III des Wasserschutzgebiets WSG der Stadtwerke Gelnhausen, Brunnen ST Roth (StAnz.

21/1974 S. 994). Die dort enthaltenen Ge- und Verbote sind zu beachten. Ggfs. sind sich daraus ergebende eigene

wasserrechtliche Prüfungen und Zulassungen vor Inkrafttreten der Bauleitplanung erforderlich. Ansprechpartner ist die zuständige

Untere Wasserbehörde.

.

C. Nachrichtliche Übernahmen

1 Dachgestaltung (§ 81 Abs. 1 Nr. 1 HBO)

1.1 Dachform

Im gesamten Gebiet sind Pultdächer nicht zulässig.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA
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 sind nur Satteldächer zulässig.

1.2 Dachgauben

Zulässig sind nur Sattel-, Schlepp- und Tonnengauben.

Die Breite der Dachgauben ist bei Einzel- und Doppelhausbebauung auf maximal die Hälfte der Hausbreite zu beschränken. Vom

First ist ein Abstand von mindestens 0,75 m und von der Giebelwand ein Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten. Werden

mehrere Gauben auf einer Dachfläche angeordnet, sind sie als horizontales Band auszuführen und in einem einheitlichen Format zu

gestalten.

1.3 Dacheindeckung

Für die Dacheindeckung geneigter Dächer ist nur kleinteiliges Material wie z. B. Betondachsteine, Tonziegel, Kunstschiefer zulässig.

1.4 Besondere Gestaltungsregeln für Doppelhäuser

Bei Doppelhäusern müssen die einzelnen Häuser bezogen auf das jeweilige Baufenster einheitlich gestaltet sein, das gleiche

Dachprofil aufweisen und in Material und Farbe aufeinander abgestimmt sein. Ausgenommen sind Dachgauben und

Dacheinschnitte.

2 Werbeanlagen (§ 81 Abs. 1 Nr. 2 HBO)

Werbeanlagen sind in allen WA-Gebieten sowie innerhalb der Bauverbotszone der B 457 nicht zulässig.

Innerhalb der Baubeschränkungszone der B 457, in einer Entfernung von bis zu 40 m, gemessen vom äußeren Rand der

befestigten Fahrbahn, außerhalb der WA-Gebiete und der Bauverbotszone, gelten folgende Regelungen:

- Lichtwerbungen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht sind nicht zulässig.

- Die von der B 457 sichtbaren Werbeanlagen sind nur unbeleuchtet zulässig.

- Aufschüttungen für Werbeanlagen sind nicht zulässig.

- Die maximale Höhe von Werbeanlagen (Werbepylon) ist auf die angrenzenden, tatsächlichen Gebäudehöhen zu  

begrenzen.

3 Stellplätze (§ 81 Abs. 1 Nr. 4 HBO)

Die Vorgaben der jeweils aktuellen Stellplatzsatzung der Gemeinde Gründau sind zu beachten.

Dies gilt insbesondere für die Anzahl, Größe, Beschaffenheit, Lage und Gestaltung von Stellplätzen.

Datengrundlage:

Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) der

Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation.

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für

die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b und Abs. 6 BauGB)

Zu erhaltende Bäume

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Baumpflanzungen (Standorte können in der Ausführung verändert werden)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern

und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und Abs. 6 BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen und

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Natur und Landschaft

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 BauNVO)

Öffentliche Verkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsberuhigter Bereich

Anzahl der Vollgeschosse:

z. B. max. 2

Geschossflächenzahl: z. B. max. 0,7

Firsthöhe: z. B. max. 8,50 m

Allgemeines Wohngebiet

Grundflächenzahl: z. B. max. 0,35

 Haustypen:

z. B. Einzelhäuser, Doppelhäuser

Umgrenzung von Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für

Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im

Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes mit geltendem

Lärmpegelbereich in jew. Geschossen, z. B. III im 1. Obergeschoss

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des

Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Sonstige Planzeichen

Zweckbestimmung:

Lärmschutzwand

Nutzungsschablone

Strauchpflanzungen (Standorte können in der Ausführung verändert werden)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Darstellungen ohne Normcharakter

Flurstücksgrenze
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Flurnummer

700

Flurstücksnummer

6,5 m
Vermaßung in Meter, z. B. 6,5 m

Planzeichen

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Geschossflächenzahl (GFZ) als Höchstmaß, z. B. 0,7 (§ 20 BauNVO)

Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß, z. B. 0,35 (§ 19 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, z. B. II (§ 20 BauNVO)

Öffentliche Grünfläche

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung  (§ 1 Abs. 4 BauGB)

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (öffentlich)

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Höhenlinie

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20,  25  BauGB)

P

Öffentliche Parkfläche

 Dachformen: z. B. nur Satteldach

 Maßstab 1:1.000

 Maßstab 1:2.000 Maßstab 1:1.000  Maßstab 1:2.000

0,7

0,35

II

FH

Firsthöhe als Höchstmaß über dem Bezugspunkt gem.

Textfestsetzung A.1.2. (§ 18 BauNVO)

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig unter Beachtung der Textfestsetzung B.1.4.
ED

Offene Bauweise (§ 22 BauNVO)

Dachform (§ 81 Abs. 1 Nr. 1 HBO)

SatteldachSD

Zweckbestimmung: Spielplatz

Geltungsbereich A - Plangebiet

Geltungsbereich C - Ökokontofläche 1 Geltungsbereich D - Ökokontofläche 2
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